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Überarbeiteter Rahmenlehrplan der Maturitätsschulen - Beteiligung an Vernehmlassung 

Ausgangslage 
Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz EKS hatte sich im September 2022 gemeinsam mit der 
Schweizerischen Bischofkonferenz SBK, der Christkatholischen Kirche CKK und Römisch-katholischen 
Zentralkonferenz der Schweiz RKZ im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision der Maturitäts-
Anerkennungsverordnung zum Status des Unterrichtsfachs Religion an Maturitätsschulen geäussert. 
Auf Basis der danach revidierten Rechtsgrundlagen führt die Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren EDK nun eine Anhörung zum neuen Rahmenlehrplan der 
Maturitätsschulen durch. Die Frist für Eingaben läuft bis zum 15. Dezember 2023. 
Die Arbeitsgruppe Bildungsforum wird sich im Rahmen ihres EKS-Mandats an dieser Anhörung 
beteiligen. Da es in dieser Angelegenheit um eine Kompetenzausübung der Kantone in Sachen 
Religionsunterricht handelt, würde es der Rat EKS begrüssen, wenn die Stellungnahme der AG 
Bildungsforum von seinen Mitgliedkirchen übernommen und mit eigenem Absender ebenfalls bei der 
EDK eingegeben werden könnte, um so dem Anliegen ein stärkeres Gewicht zu verleihen.
Die Stellungnahme liegt dem Kirchenrat vor. 
Es stellen sich somit folgende Fragen:  
 Will sich der Kirchenrat an der Anhörung beteiligen?
 Will er sich ggf. im Sinne des Vorschlags der EKS beteiligen?
 Wer wird ggf. mit der Beantwortung der beauftragt?

Erwägungen des Kirchenrates
Die Stellungnahme der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz EKS zum überarbeiteten 
Rahmenlehrplan der Maturitätsschulen ist zu übernehmen. Kirchenratsschreiber Stefan Grotefeld ist 
mit der Beantwortung zu beauftragen.

Der Kirchenrat beschliesst: 
1. Die Stellungnahme der Arbeitsgruppe Bildungsforum der Evangelisch-reformierten Kirche 

Schweiz zum überarbeiteten Rahmenlehrplan der Maturitätsschulen wird übernommen. 
2. Kirchenratsschreiber Stefan Grotefeld wird mit der Beantwortung wird beauftragt. 
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3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 Stefan Grotefeld, Kirchenratsschreiber, zur weiteren Bearbeitung

Für richtigen Auszug

Arnold Schudel
Kirchenratskanzlei


